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Beschluss-Nr: H 54-07/09
Beschluss-Tag: 23.07.09
Einreicher: Bürgermeister, Ordnungs-, Sozial- und Wohnungs-

amt
Auftragsvergabe für die Maßnahmen – Dachdeckungs-
und Klempnerarbeiten - am Wohngebäude Friesen-
straße 23 / Bremer Straße 1 in 15738 Zeuthen

Beschluss: Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung Zeuthen
beschließt, der Firma G & L Dachbau GmbH den
Auftrag für die Maßnahme „Dachdeckungs- und
Klempnerarbeiten Friesenstraße 23 / Bremer Straße 1,
in 15738 Zeuthen“  zu erteilen.

Beschluss-Nr: H 55-07/09
Beschluss-Tag: 23.07.09
Einreicher: Bürgermeister, Ordnungs-, Sozial- und Wohnungs-

amt
Auftragsvergabe für die Maßnahmen – Erneuerung
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Fenster / Türen - am Wohngebäude Friesenstraße 23
/ Bremer Straße 1 in 15738 Zeuthen

Beschluss: Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung Zeuthen
beschließt, der Firma Kochs Fensterbau GmbH, den
Auftrag für die Maßnahme „Erneuerung Fenster /
Türen – Friesenstraße 23 / Bremer Straße 1, in 15738
Zeuthen“ zu erteilen.

Beschluss-Nr: H 56-07/09
Beschluss-Tag: 23.07.09
Einreicher: Bürgermeister, Ordnungs-, Sozial- und Wohnungs-

amt
Auftragsvergabe für die Maßnahme – Wärmedämm-
putz  - am Wohngebäude Friesenstraße 23 / Bremer
Straße 1 in 15738 Zeuthen

Beschluss: Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung Zeuthen
beschließt, der Firma MAW Bausanierung GmbH den
Auftrag für die Maßnahme „Wärmedämmputz Friesen-
straße 23 / Bremer Straße 1, in 15738 Zeuthen“ zu
erteilen.
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Bekanntmachung
über die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
zu den Kommunalwahlen

1. Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom bis bei der Gemeinde/Stadt

zu jedermanns Einsicht aus.  

2. Wer seine Angaben im Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der oben genannten

Auslegungsfristen, spätestens bis zum                                              , bei der zuständigen Wahlbehörde Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis zum eine Wahl-
benachrichtigung. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines.

Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in
dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Auf Antrag werden:

– wahlberechtigte Unionsbürger, die nicht der Meldepflicht unterliegen und

– wahlberechtigte Personen, deren Hauptwohnung außerhalb des Wahlgebiets liegt, am Ort der Nebenwohnung, wenn sie
hier einen ständigen Wohnsitz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches haben,

in das Wählerverzeichnis eingetragen.

Der Antrag auf  Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schriftlich oder zur Erklärung zur Niederschrift bis spätestens

am bei der zuständigen Wahlbehörde zu stellen. Die antragstellende Person hat der Wahlbehörde
gegenüber zu versichern, dass sie bei keiner anderen Wahlbehörde die Eintragung in das Wählerverzeichnis beantragt hat.
Eine behinderte Person kann sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen.

5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebiets oder, wenn das Wahlgebiet in
mehrere Wahlkreise eingeteilt ist, nur in dem Wahlkreis für den der Wahlschein ausgestellt ist oder durch Briefwahl wählen.

Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie folgt möglich:

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein besitzt.

Anschrift der auslegenden Dienststelle

Montag in der Zeit von Uhr bis Uhr

Uhr

Uhr

Uhr

Uhr.

Uhr bis

Uhr bis

Uhr bis

Uhr bis

Dienstag in der Zeit von

Mittwoch in der Zeit von

Donnerstag in der Zeit von

Freitag in der Zeit von

am
Datum

Datum Datum

Datum

Datum

Datum

27.09.2009

31.08.2009 04.09.2009

Zeuthen, Schillerstr. 1, Nebengebäude Zimmer N 1 in 15738 Zeuthen

08.00 15.00

09.00 18.00

08.00 15.00

09.00 17.00

08.00 12.00

11.09.2009

30.08.2009

11.09.2009
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6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag:

– eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,

– eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses versäumt
hat oder

b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses
entstanden ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten zu den unter Pkt. 1 genannten
Dienststunden beantragt werden. Zwei Tage vor der Wahl können Wahlscheine bis 18.00 Uhr bei der zuständigen Wahl-
behörde mündlich oder schriftlich  beantragt werden.

In den Fällen nach Pkt. 6 a) und b) können Wahlscheine noch bis zum Wahltag 15.00 Uhr beantragt werden. Gleiches gilt,
wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten auf-
gesucht werden kann. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist,
kann ihm bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu
berechtigt ist.

7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er mit
dem Wahlschein zugleich:

– einen Stimmzettel für die jeweilige Wahl

– je einen Wahlumschlag für die Wahl zum Kreistag und die übrigen Wahlen

– einen Wahlbriefumschlag für die Wahl zum Kreistag, mit der Anschrift des Kreiswahlleiters 

– einen Wahlbriefumschlag für die übrigen Wahlen, mit der Anschrift des Wahlleiters und

– je ein Merkblatt zur Wahl des Kreistages und der übrigen Wahlen.

8. Bei der Briefwahl hat der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig zu übersenden, dass dieser spätestens am Wahltag bis
18.00 Uhr beim Wahlleiter, in dessen Wahlbereich der Wahlschein ausgestellt worden ist, eingeht. Er kann dort auch abge-
geben werden. Der Wahlbrief muss in einem verschlossenen Wahlbriefumschlag enthalten: 

– den Wahlschein 

– in einem verschlossenen Wahlumschlag den Stimmzettel 

Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollzie-
hen, kann sich der Hilfe einer Person seines Vertrauens (Hilfsperson) bedienen. Auf dem Wahlschein hat der Wähler oder
die Hilfsperson gegenüber der Wahlbehörde an Eides statt zu versichern, dass der Stimmzettel persönlich gekennzeichnet
worden ist.

9. Personen, die für die Wahl des Bürgermeisters und Ortsvorstehers einen Wahlschein erhalten haben, wird bei einer mögli-
chen Stichwahl von Amts wegen wiederum eine Wahlschein zugestellt, es sei denn, aus ihrem Antrag ergibt sich, dass sie
bei der Stichwahl in ihrem Wahlbezirk wählen wollen.

Personen, die erst zur Stichwahl wahlberechtigt sind, wird von Amts wegen ein Wahlschein zugestellt.

Unterschrift

Datum

Zeuthen, 20.07.2009
gez. Wilke, Wahlleiterin

Ende des amtlichen Teils
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Standardinformationen

Gemeindeverwaltung Zeuthen
Schillerstraße 1
15738 Zeuthen

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung

Dienstag  09.00-12.00  und 13.00 -18.00 Uhr
Donnerstag 09.00-12.00  und 13.00 -17.00 Uhr

Telefonnummern  der Gemeindeverwaltung

Rathaus, Schillerstraße 1
Tel.-Nummer: 03 37 62/ 75 3 - 0
FAX-Nummer: 03 37 62/ 75 35 75
Sekretariat des Bürgermeisters 500

buergermeister@zeuthen.de Fax: 503
Stabsstelle Organisation & Öffentlichkeitsarbeit

stabsstelle@zeuthen.de 508

Hauptamt hauptamt@zeuthen.de 510
Personalamt personalamt@zeuthen.de 511
Steuern steuern@zeuthen.de 521
Gemeindekasse gemeindekasse@zeuthen.de 523
Vollstreckung vollstreckung@zeuthen.de 525
Bauamt bauamt@zeuthen.de 560
Grundstücksverwaltung horn@zeuthen.de 568

VERWALTUNGSGEBÄUDE, Schillerstraße 57
Ordnungs-, Sozial- u. Wohnungsamt
FAX-Nummer 03 37 62 / 22 54 - 532
Ordnungsamt ordnungsamt@zeuthen.de 22 54 - 533
Fundbüro fundbüro@zeuthen.de 22 54 - 533
Gewerbeamt gewerbeamt@zeuthen.de 22 54 - 534
Schulverwaltung schulverwaltung@zeuthen.de 22 54 - 545
Kultur, Jugend, Schule und Sport 2254 - 540
KITA-Angelegenheiten
KITA-Zeuthen kita@zeuthen.de 22 54 - 550
KITA-Miersdorf kitamiers@zeuthen.de 22 54 - 551
Wohnungsamt, wohnungsverwaltung@zeuthen.de 2254 - 450

2254 - 451
Fax: 2254 - 419

Einrichtungen der Gemeindeverwaltung

Rechnungsprüfungsamt 8 16 73
Bauhof, Schillerstr. 57 bauhof@zeuthen.de 82 15 23

Fax: 82 17 74

Gesamtschule „Paul Dessau“ Tel.: 7 19 87 Fax: 9 22 94
Grundschule am Wald 84 00 8 40 27
KITA Dorfstraße 4 7 20 00
KITA Dorfstraße 23 9 28 67
KITA H.-Heine-Straße 9 22 17
KITA M.-Gorki-Straße 9 20 13
Seebad Miersdorf 7 11 53
Jugendhaus, Dorfstr. 12 22 55 99

Einwohnermeldeamt für Zeuthen

15732 Eichwalde/Rathaus, Grünauer Str. 49 030 / 6750 2-301/302
Sprechzeiten:

Montag 09.00-11.00 Uhr
Dienstag 09.00-12.00 Uhr und 13.00-18.00 Uhr
Donnerstag 09.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Freitag 09.00-11.00 Uhr
Standesamt 030 / 675 02 304/305

Gemeindebibliothek

Gemeinde- und Kinderbibliothek Tel.: 9 33 51
Zeuthen, Dorfstraße 22 Fax: 9 33 57
e-mail: bibliothek-zeuthen@gmx.de

Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag: 10.00 - 19.00 Uhr
Freitag: 13.00 - 18.00 Uhr
Sonnabend: 10.00 - 13.00 Uhr

Montag & Mittwoch geschlossen!

Notrufe

Polizei 110
Feuerwehr 112
Leitstelle des Feuerwehr- und Rettungsdienstes
Cottbus 0355/632-0

Polizei

Der Polizeiposten für Zeuthen befndet sich im Forstweg 30.
Der Posten ist besetzt durch den Polizeihauptmeister Preuß und Polizei-
hauptmeister Wilk

Tel.: 7 19 46
dienstags 10.00 - 12.00 Uhr 15.00 - 18.00 Uhr

Die Polizeiwache in Königs Wusterhausen (Köpenicker Str. 26) ist
ständig besetzt und unter  Telefon 0 33 75/27 00 zu erreichen:
Die Wasserschutzpolizeiwache befindet sich in der Hafenstraße 8 in
Königs Wusterhausen und ist unter

Telefon (03375) 21 63 55 oder 21 81 67 zu erreichen.
Die Wache ist täglich von 8-18 Uhr besetzt:

Sonstige Telefonnummern

Krankenhaus Königs Wusterhausen 0 33 75 / 28 80
Wasserversorgung/Havarie 0800 / 88 070 88
Rohrnetzstützpunkt Eichwalde 0 30 / 67 52 02 - 12
Gasstörungsdienst EWE 0 33 75 / 24 19 430

0180 / 139 32 00
E.ON|edis – Energie Nord AG 0180 / 11 555 33

Evangelische Kirchengemeinde

Schillerstr. 3 Tel.: 9 33 13 Fax: 4 67 31
Pfarrerin der Kirchengemeinde Zeuthen/Wildau:

Cornelia Mix Tel. 0 33 75 / 50 11 04

Pfarrerin der Kirchengemeinde Miersdorf/Eichwalde:
Christine Leu Tel.: 0 30 / 6 75 80 39

Fax: 0 30 / 67 81 383

Generationstreff/Heimatstube

Seniorenbeirat im Generationstreff, Forstweg 30 Tel.:  90014
Ortschronisten im Generationstreff Tel.: 0174/7857 512
Heimatstube, Dorfstraße 8

Friedhofsverwaltung Zeuthen/Miersdorf

(Verwaltung für beide Zeuthener Friedhöfe)
Straße der Freiheit 60-63 Tel.: 7 20 51

Öffnungszeiten:
Montag 9 - 12 Uhr
Dienstag 9 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
Donnerstag 9 - 12 Uhr


